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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hart-
mann, Christine Kamm, Thomas Gehring, Ulrike 
Gote, Jürgen Mistol, Gisela Sengl, Kerstin Celina, 
Ulrich Leiner und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN) 

Berufsgrundschuljahr für Geflüchtete gestatten – 
geplante Prüfung durch Ausländerbehörden ent-
fallen lassen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, den freien Zu-
gang von Geflüchteten zum schulischen Berufsgrund-
schuljahr zu gewährleisten und die vor Kurzem erlas-
sene Aufforderung des damaligen Staatsministeriums 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst an die 
Berufsschulen des Freistaates, vor Beginn eines Be-
rufsgrundschuljahres für Geflüchtete die Erlaubnis der 
Ausländerbehörde einzuholen, umgehend zurückzu-
nehmen. 

Begründung: 

Bereits im Jahr 1978 wurde das Berufsgrundschuljahr 
(BGJ) mit dem Ziel eingeführt, unentschlossenen Ju-
gendlichen Möglichkeiten aufzuzeigen, sich im zu-
künftigen Berufsleben zurechtzufinden, ohne sich 
langfristig festlegen zu müssen. Dementsprechend 
soll durch dieses Angebot der Berufsschulen neben 
der Möglichkeit zur individuellen Selbsterfahrung auch 
eine breite berufliche Grundbildung vermittelt werden, 
die den Übergang von der schulischen Allgemeinbil-
dung in die Berufswelt erleichtert. Auch die Möglich-
keit, Schulabschlüsse nachzuholen sowie das Absol-
vieren ergänzender Praktika entsprechend dem zu 
Beginn ausgewählten fachlichen Schwerpunkt ist hier-
bei vorgesehen. Findet man nach dem BGJ eine Aus-
bildungsstelle, kann das Berufsgrundbildungsjahr zu-
dem als erstes Ausbildungsjahr angerechnet werden. 

Das BGJ stellt für die Teilnehmenden also eine ele-
mentare Chance zur erfolgreichen Arbeitsmarktinte-
gration dar. Bisher stand das BGJ auch Asylsuchen-
den und Geduldeten offen. Von besonderer Bedeu-
tung ist für diese Gruppe zudem, dass parallel zur be-
ruflichen und schulischen Bildung auch dringend be-
nötigte Sprachkenntnisse vermittelt werden. Mit der 
aktuellen Weisung werden die betroffenen Menschen 
dieser Chance beraubt und teils über mehrere Jahre 
hinweg zum Nichtstun verurteilt. Laut Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft (GEW) Bayern stellt das 
Vorgehen des damaligen Staatsministeriums für Bil-
dung und Kultus, Wissenschaft und Kunst zudem eine 
Einschränkung des Menschenrechts auf Bildung so-
wie auf freie Berufswahl dar. Weiterhin steht die aktu-
elle Weisung diametral dem Aufruf der Bayrischen 
Wirtschaftskammern gegenüber, die Arbeitsmarktin-
tegration von Geflüchteten konsequent zu fördern und 
zu entbürokratisieren, vor allem da durch ein BGJ 
eine zu frühe Spezialisierung der Berufsausbildung 
vermieden werden kann und somit die berufliche Mo-
bilität und Flexibilität der Teilnehmenden entspre-
chend den Anforderungen eines modernen Arbeits-
markts gewahrt bleibt. Logische Konsequenz muss 
daher die sofortige Rücknahme der erlassenen Wei-
sung sein. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Bildung und Kultus 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Christine Kamm u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/21450 

Berufsgrundschuljahr für Geflüchtete gestatten - geplante Prü-
fung durch Ausländerbehörden entfallen lassen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Gisela Sengl 
Mitberichterstatterin: Dr. Ute Eiling-Hütig 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Bildung und Kultus fe-
derführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit 
dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner  
79. Sitzung am 19. April 2018 beraten und mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Martin Güll 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Christine Kamm, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Jürgen Mistol, Gi-
sela Sengl, Kerstin Celina, Ulrich Leiner und Fraktion (BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/21450, 17/22259 

Berufsgrundschuljahr für Geflüchtete gestatten – geplante Prü-
fung durch Ausländerbehörden entfallen lassen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, eine Europaangelegenheit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass 

der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

in seiner gestrigen Sitzung die unter Nummer 3 aufgeführte Subsidiaritätsangelegen-

heit, Bundesratsdrucksache 155/18 betreffend den Vorschlag für eine Richtlinie des 

Europäischen Parlaments und des Rates über Verbandsklagen zum Schutz der Kol-

lektivinteressen der Verbraucher und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG, bera-

ten und empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, im Bundesrat auf Subsidiari-

tätsbedenken hinzuweisen und ferner darauf hinzuwirken, dass diese Bedenken 

Eingang in den Beschluss des Bundesrates finden. Einschlägig sind hier die Drucksa-

che 17/22325 sowie die Beschlussempfehlung auf der Drucksache 17/22363. Die Be-

ratung im Bundesrat ist für den kommenden Freitag vorgesehen. Die Beschlussemp-

fehlung und das Abstimmverhalten der Fraktionen hierzu ist in der aufgelegten Liste 

aufgeführt.

Von der Abstimmung ausgenommen ist die Listennummer 4, das ist der Antrag der 

Abgeordneten Claudia Stamm betreffend "Vielfalt akzeptieren! Queer-Beauftragte*n 

für Bayern ernennen", der auf Wunsch von Frau Stamm in einer der nächsten Plenar-

sitzungen einzeln beraten werden soll.

Wir kommen zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 

den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)
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Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der Kollege Fel-

binger (fraktionslos). Gegenstimmen! – Keine. Enthaltungen? – Sehe ich auch nicht. – 

Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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